
Landtag Rheinland-Pfalz Mainz, den 14. September 2021 

    - CDU-Fraktion -  

 

 

A n t r a g  
 

des Abgeordneten Christian Baldauf (CDU) und der 30 weiteren Abgeordneten der Fraktion 

der CDU 

 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, deren 

Folgen und zur rechtlichen und politischen Verantwortung der Landesregierung, ihrer nach-

geordneten Behörden sowie aller sonstigen öffentlichen Stellen hierfür 

 

I. Gemäß Artikel 91 der Landesverfassung in Verbindung mit dem Untersuchungsausschuss-

gesetz und § 89 der Geschäftsordnung des Landtags wird ein Untersuchungsausschuss 

mit dem Auftrag eingesetzt, zu untersuchen, 

 

1. welche Informationslagen vom 10.07.2021 bis 13.07.2021 im Vorfeld der Flutkata-

strophe in Bezug auf die Niederschlagsereignisse, Starkregenereignisse, Unwetter-

vorhersagen und weitere Prognosen vorhanden waren und welche davon mit wel-

chen fachlichen Gründen als handlungsbestimmend bewertet wurden und Handlun-

gen, Warnungen und sonstige Maßnahmen daraus abgeleitet und umgesetzt wur-

den, 

 

2. welche Entscheidungen vom 14.07.2021 bis 15.07.2021 während und im unmittelba-

ren Nachgang der Flutkatastrophe von der Landesregierung, ihren nachgeordneten 

Behörden und allen sonstigen öffentlichen Stellen im Zusammenhang mit der Flutka-

tastrophe getroffen wurden und welche Handlungen, Warnungen und sonstige Maß-

nahmen erfolgt und umgesetzt worden sind,  

 

3. wie ab dem 16.07.2021 bis zur Einsetzung des Vor-Ort-Beauftragten der Landesregie-

rung am 06.08.2021 die Katastrophenbewältigung der Flutkatastrophe durch die Lan-

desregierung, ihrer nachgeordneten Behörden und allen sonstigen öffentlichen Stel-

len organisiert und praktisch wahrgenommen und umgesetzt wurde 

 

und ob es in diesem Zusammenhang durch die Landesregierung, ihre nachgeordneten Be-

hörden oder sonstige öffentliche Stellen des Landes Rheinland-Pfalz oder seiner Kommu-

nen – auch im Zusammenwirken mit Stellen des Bundes und der Europäischen Union so-

wie sonstiger Warnender – zu Fehlern, Versäumnissen bzw. Pflichtverletzungen oder Un-

terlassungen sowie Überlastungen gekommen ist, wie sich diese im Einzelnen darstellen, 

welche Folgen sie gegebenenfalls hatten und wer dafür die rechtliche und wer die politi-

sche Verantwortung trägt. 
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II. Der Untersuchungsausschuss soll darüber hinaus aufklären, 

 

1. welche eigenen Erkenntnisse und Berichte sowie Hinweise, Warnungen und Alarmie-

rungen die jeweiligen Behörden und handelnden Personen im Zusammenhang mit 

der Flutkatastrophe wann, wo und wie erreicht haben und wie diese von den ent-

sprechenden Stellen weiterverarbeitet wurden, 

 

2. welche Warnmeldungen über welche Kanäle erhoben, wo eingegangen und an wen 

weitergegeben wurden und welche Warnklassen von den entsprechenden Stellen 

ausgegeben wurden und wann diese welche Behörden, Einrichtungen und Einsatz-

stäbe erreicht haben und welche Möglichkeiten der Warnung überhaupt existieren,  

 

3. welche Vorkehrungen zur effektiven Umsetzung und Verbreitung dieser Warnmel-

dungen im Vorfeld der Flutkatastrophe von der Landesregierung, ihren nachgeord-

neten Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen und auf welcher Grundlage ge-

troffen worden sind, 

 

4. welche Flut- und Hochwasserschutzkonzepte in den betroffenen Gebieten existierten 

und welche Erkenntnisse über deren Funktionsweise vorhanden sind, sowie wann 

und in welchem Umfang Planübungen, Stabsrahmenübungen, Alarmierungsübungen 

und Vollübungen mit dem Szenario Flutkatastrophe zu den Nebenflüssen von Rhein 

und Mosel im Land durchgeführt wurden und welche Schlussfolgerungen daraus ge-

zogen wurden, 

 

5. ob, wann und wie die leitenden Stellen der Landesregierung, ihrer nachgeordneten 

Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen im Zusammenhang mit der Flutkatastro-

phe über die Lage informiert wurden und wie und mit welchen Informationsinhalten 

die Kontaktaufnahme stattgefunden hat, 

 

6. aufgrund welcher Anweisung, wann und wie die Krisen- bzw. Katastrophenschutz-

stäbe auf oberster, oberer und unterer Ebene zusammengekommen sind und wie sie 

zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Personen besetzt waren und über welche 

beruflich-allgemeine und katastrophenschutzspezifische Qualifikation die Behörden-

leiter, die Stabsleiter sowie die Stabsbereichsleiter verfügten, 

 

7. welche Warnungen und Informationen am Tag der Flutkatastrophe die Krisen- bzw. 

Katastrophenschutzstäbe wann und wie erhalten, welche eigenen Informationska-

näle sie genutzt und zu welchen Schlussfolgerungen diese im Zusammenhang mit der 

Flutkatastrophe jeweils geführt haben. Wie und durch welche Maßnahmen die Fä-

higkeit zur Selbsthilfe der Bürger vor Flut- und Hochwassergefahren gefördert wurde 

und wie diese Maßnahmen evaluiert wurden, 

 



3 
 

8. welcher Informationsaustausch zwischen den Krisen- bzw. Katastrophenschutzstä-

ben aller drei Führungsebenen mit der Landesregierung, ihren nachgeordneten Be-

hörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Zusammenhang mit der Flutkatastro-

phe stattgefunden hat, 

 

9. welche Brand- und Katastrophenschutz-, Polizei- und weiteren Einsatzkräfte mit wel-

chen Führungs- und Einsatzmitteln (FEM) am 14./15.07.2021 tatsächlich den Krisen-

stäben zur Verfügung gestanden haben und wann und in welchem Umfang und von 

wem die Katastrophenschutzhilfe des Bundes angefordert wurde, 

 

10. wie die untergeordneten Behörden, öffentlichen und privaten Stellen und Einrichtun-

gen sowie alle Institutionen der sensiblen Infrastruktur am 14./15.07.2021 auf die 

Flut- und Hochwassergefahr vorbereitet und personell besetzt waren, 

 

11. welche einsatzfähigen Warn- und Informationssysteme und -konzepte in den be-

troffenen Gebieten zur Warnung und Unterrichtung der gesamten betroffenen Be-

völkerung zu welchem Zeitpunkt vorhanden waren und wie und von wem diese tech-

nisch angesteuert bzw. ausgelöst werden konnten, 

 

12. wann und aufgrund welcher Feststellungen die ADD die Koordinierungsstelle geplant, 

eingerichtet und wann und wo und mit welchen Zuständigkeiten Einsatzleitung über-

nommen hat und mit welchen Mitgliedern und welchen Befähigungen diese Koordi-

nierungsstelle und die Einsatzleitungen besetzt waren, 

 

13. wie die Einsatzkoordination durchgeführt wurde, welche Einheiten mit welchem Auf-

trag, mit welchen Einsatzmitteln, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Einsatzort 

eingesetzt wurden oder sich in Bereitschaft befanden und wie die eigentliche Einsatz- 

und Bedarfsplanung ausgesehen hat, 

 

14. wie seit der Übernahme der Einsatzleitung sämtliche Krisen- und Einsatzstäbe und 

deren untergeordneten Einheiten in den jeweiligen Krisenorten besetzt waren, 

 

15. welche Hilfsangebote des Bundes, anderer Bundesländer, von Hilfsorganisationen, 

Firmen und Landwirten sowie Privatpersonen eingegangen sind und wie diese verar-

beitet und koordiniert wurden. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

III. Beweis soll insbesondere erhoben werden durch 

 

1. die Beiziehung aller Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise gespei-

cherten Daten und sonstiger sächlicher Beweismittel betreffend den Untersuchungs-

gegenstand, insbesondere solche der Landesregierung, ihrer nachgeordneten Behör-

den und sonstiger zuständiger öffentlicher Stellen nebst allen elektronischen Akten-

bestandteilen unter Beibehaltung der physischen, einschließlich der Meta-Informati-

onen sowie die den Geschäftsgang abbildenden Bearbeitungs- und Protokollinforma-

tionen (wie Geschäftsgangvermerke, Verfügungen, Laufwegsinformationen, Unter-

schriften und Mitzeichnungen), sämtliche digitalen, auf den Untersuchungsgegen-

stand Hochwasserkatastrophe im Zeitraum vom 10.07.2021 bis einschließlich 

06.08.2021 bezogenen Kommunikationen (Anruflisten, SMS, digitale Messenger und 

E-Mails) innerhalb der Vertreter der Landesregierung, deren nachgeordneter Behör-

denleiter, der Leitungsmitglieder der Stäbe sowie mit Dritten, die im weitesten Sinne 

Bezug zu dem Untersuchungsgegenstand haben oder gehabt haben, der staatsan-

waltlichen Ermittlungsakten sowie, wenn erforderlich, auch im Privatbesitz befindli-

cher für den Untersuchungsgegenstand maßgeblicher Unterlagen, 

 

2. die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen sowie 

 

3. die weiteren nach der StPO zulässigen Beweismittel. 

 

 

IV. Die Einsetzung einer Enquete-Kommission, die sich mit der Vermeidung und der besseren 

Bewältigung künftiger Katastrophen beschäftigen wird, wird ausdrücklich begrüßt. 

Gleichrangig daneben steht der berechtigte Wunsch vieler Menschen, gerade in den be-

troffenen Gebieten, Klarheit über die unmittelbar mit der Katastrophe in Verbindung ste-

henden Entscheidungen und Ereignisabläufe zu gewinnen. Diese Aufgabe wird der Unter-

suchungsausschuss erfüllen.  

 

V. Der Untersuchungsausschuss soll aus 11 Mitgliedern bestehen. 

 

VI. Jeder Fraktion wird eine Personalpauschale in Höhe der Entgeltstufe E 15 (Endstufe) zur 

Bewältigung des personellen Mehraufwandes vom Landtag für die Dauer des Untersu-

chungsausschusses zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unterschrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterschrift
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VII. Der Untersuchungsausschuss erstattet dem Landtag nach seinem Abschluss Bericht. 

 

Christian Baldauf Dennis Junk Lars Rieger Thomas Weiner 

Thomas Barth Marcus Klein Marion Schneid Torsten Welling 

Anke Beilstein Matthias Lammert Petra Schneider Markus Wolf 

Martin Brandl Michael Ludwig Gordon Schnieder Johannes Zehfuß 

Ellen Demuth Dr. Helmut Martin Gerd Schreiner  

Dr. Christoph Gensch Anette Moesta Tobias Vogt  

Horst Gies Peter Moskopp Karina Wächter  

Jenny Groß Christof Reichert Michael Wagner  

Dirk Herber Dr. Matthias Reuber Michael Wäschenbach  

 

 
Martin Brandl, MdL  

Parlamentarischer Geschäftsführer  

der CDU-Landtagsfraktion 


